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AGBs Verkauf Trafag AG 

1. Bestellungsannahme 

Bestellungsannahme international 

Bestellungen sind erst verbindlich, nach schriftlicher 
Bestätigung mit Preis und Termin. Angebote ohne 
Gültigkeitsdatum sind unverbindlich. 

2. Bestellungsannahme Schweiz 

Bestellungen werden schriftlich oder telefonisch 
entgegengenommen. Im Allgemeinen werden für 
Standardprodukte keine Auftragsbestätigungen erstellt. 
Innerhalb der Schweiz werden die Geräte, sofern sie am 
Lager sind und die Bestellung vor 11.00 Uhr eintrifft, noch am 
gleichen Tag versandt. Für Expresssendungen wird ein 
Zuschlag von CHF 20.- erhoben. 

3. Rücktritt von erteilten Aufträgen 

Bestätigte, in Produktion befindliche Aufträge können nicht 
storniert werden. Ausnahme: Ab Lager gelieferte 
Standardprodukte. Bei Rücksendung innert 8 Tagen werden 
max. 80% des Neuwertes gutgeschrieben. Bei späterer 
Rücksendung beträgt die Gutschrift max. 50%. Bedingung: 
Produkte ungebraucht in Originalverpackung. Für Produkte, 
die älter als 12 Monate sind, werden keine Gutschriften 
gemacht. 

4. Preise und Zahlungsziele 

Preise verstehen sich netto exklusive MwSt, verpackt ab 
Werk (EXW Bubikon, INCOTERMS 2010). Transportrisiko zu 
Lasten des Empfängers. Rechnungen sind innert 30 Tagen 
ab Fakturdatum rein netto ohne Abzug irgendwelcher 
Gebühren, Steuern oder Spesen zu bezahlen. Unter 
gewissen Umständen wird nur gegen Vorauszahlung oder 
Nachnahme geliefert. Für verspäteten Zahlungseingang 
werden Verzugszinsen belastet. Zudem behalten wir uns das 
Recht vor, bei Nichteinhaltung der vereinbarten 
Zahlungsziele ohne vorherige Abmahnung einen Lieferstopp 
zu verfügen. 

5. Eigentumsübergang 

Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungen bleibt die 
gelieferte Ware Eigentum der Trafag AG. 

6. Lieferzeit 

Ein Verzug gegenüber dem bestätigten Termin gibt dem 
Besteller nicht das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 

7. Garantie 

Die Garantie beträgt 12 Monate nach Inbetriebnahme bzw. 
max. 18 Monate ab Rechnungsdatum. Die Garantie umfasst 

Material- und Herstellungsfehler. Sie gilt nicht für 
kundenseitige Montagefehler, unsachgemässe Behandlung 
oder nicht der IP-Schutzart des Produkts entsprechende 
Verwendung. Mängelrügen sind innert 8 Tagen geltend zu 
machen. Die beanstandeten Produkte sind franko an Trafag 
AG Bubikon zurückzusenden. Wir behalten uns vor, nach 
eigenem Ermessen die Produkte zu reparieren oder zu 
ersetzen. 

8. Unterlagen 

Die vor der endgültigen Bestellung abgegebenen 
Zeichnungen, Massbilder und Abbildungen sind für die 
definitive Ausführung nicht verbindlich. Änderungen bleiben 
ausdrücklich vorbehalten. Die Gewichtsangaben sind 
annähernd. Prospekte, Zeichnungen, Massbilder und 
Abbildungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unser 
schriftliches Einverständnis weder kopiert, abgezeichnet, 
verwertet, noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden. 

9. Recht 

Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Hinwil. 
Erfüllungsort ist Bubikon. 

10. Vertraulichkeit 

10.1 Sämtliche Informationen, Unterlagen, Daten, 
Spezifikationen, Zeichnungen, Muster sowie sonstige vom 
Besteller bereitgestellte oder im Rahmen der 
Auftragserfüllung bekannt gewordene, nicht öffentlich 
zugängliche Informationen werden von der Trafag AG 
vertraulich behandelt. 

10.2 Die Trafag AG verwendet diese Informationen 
ausschliesslich zur Erfüllung des vereinbarten Auftrags sowie 
zur Erfüllung gesetzlicher, normativer oder 
akkreditierungsbezogener Anforderungen. 

10.3 Eine Offenlegung gegenüber Dritten erfolgt nur 

mit Zustimmung des Bestellers, 

soweit eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung 
besteht oder 

soweit dies im Rahmen der Akkreditierung, Begutachtung 
oder Auditierung durch befugte Stellen erforderlich ist. Diese 
Stellen sind ihrerseits zur Vertraulichkeit verpflichtet, soweit 
dies gesetzlich möglich ist. 

10.4 Muss die Trafag AG aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
Informationen offenlegen, wird der Besteller hierüber 
informiert, sofern dies rechtlich zulässig ist. 

10.5 Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht auch nach 
Abschluss des Vertragsverhältnisses fort. 


